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Grundfragen des deutschen Strafrechts 

 

Keine Strafe ohne Gesetz. 
Wer grundlegende Werte des Staates oder Rechte einzelner Bürger verletzt, kann 
bestraft werden. Straftaten und ihre Rechtsfolgen (Strafe) sind in Deutschland 
ausschließlich in staatlichen Gesetzen geregelt. 
 

Die Strafverfolgung ist in Deutschland ausschließlich Sache des Staa-
tes.  
Bestrafungen durch Selbstjustiz und "Faustrecht" bzw. durch nichtstaatliche Ein-
richtungen oder Familienoberhäupter sind strikt verboten. 
 

 

Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafgerichte 
Opfer einer Straftat und Zeugen sollten sich an die Polizei 
wenden (Notruf: 110). Polizei und Staatsanwaltschaft füh-
ren bei Verdacht einer Straftat die Ermittlungen durch. Nur 
die Strafgerichte entscheiden über die Bestrafung eines 
Täters. Polizei und Justiz sind unbestechlich und handeln 
streng nach Recht und Gesetz. 

Jeder Bürger kann Zeuge werden und muss die Wahrheit sagen.  
Zur Aufklärung von Straftaten kann jeder Bürger als Zeuge vernommen werden. 
Nur Ehegatten und nahe Angehörige des Tatverdächtigen können die Aussage 
verweigern. Jeder Zeuge muss wahrheitsgemäß aussagen. Falschaussagen sind 
strafbar. 
 

Auswahl wichtiger Straftatbestände: 
 
• In Deutschland gilt ein absolutes Verbot kör-

perlicher Gewalt. Auch Familienangehörige dür-
fen nicht körperlich gezüchtigt werden. Wer ei-
nen anderen Menschen tötet oder vorsätzlich 
verletzt, wird streng bestraft. 

 

 

 
 

• Eigentum und Vermögen sind staatlich geschützt. Wer etwas stiehlt oder 
einen anderen betrügt, macht sich strafbar. 

 

• Sexuelle Handlungen mit Kindern unter 14 Jahren sind immer verboten und 
strafbar. Sexuelle Handlungen mit Personen zwischen 14 und 18 Jahren kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls strafbar sein. Auch wenn 
die Person mindestens 18 Jahre ist, sind sexuelle Handlungen nicht immer er-
laubt: Es kommt immer auf die Freiwilligkeit an. Die freie sexuelle Selbstbe-
stimmung ist ein hohes Rechtsgut. Wer mit Gewalt oder Drohung sexuelle 
Handlungen erzwingt, wird mit hohen Freiheitsstrafen bestraft. Das gilt auch 
für Ehegatten. 

 

• Drogen sind in Deutschland verboten. Wer sie besitzt, verkauft, einführt usw., 
macht sich strafbar.  

 

 
 

< zum Film "Diebstahl, Betrug, Körperverletzung. Wie funktioniert das deutsche Strafrecht?" auf 
unserer Internetseite www.justiz.bayern.de. In dem Film wird in drei Minuten anhand anschauli-
cher Beispiele erklärt, welche Bedeutung das Strafrecht für das Zusammenleben und die Sicher-
heit der Menschen in Deutschland hat.  
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